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Noch strikter und zunehmend strikter a ngewendet sind die An forde
rungen, wenn der Beschwerdeführer in Untersuchungshaft gehal ten ist 
(Recht auf Sicherheit, 2. Querfeld der Synopsis). Neben dem hinreichen
den Verdacht, dass der Verhaftete eine strafbare Handlung begangen hat, 
müssen spezifische und auf die konkreten Fakten bezogene Gründe ange
geben werden, die absch liessend bezeichnet sind: Gefahr der Wieder
holung der Tat, Fluchtgefahr oder Gefahr der Beeinflussung von Zeugen 
und der Zerstörung von Beweismitteln. Besond ers nach Verlauf einer 
gewissen Zeit genügt es nicht, die Inhafthaltung mit dem Schutz der öffent
lichen Ordnung oder der Komplexität des zu untersuchenden Falles zu be
gründen. Das Vorhandensein schwerwiegender Indizien der Schuld eines 
Angeklagten genügt allein nicht zur Aufrechterhaltung der Untersuchungs
haft. Die Untersuchung ist im Falle der Untersuchungshaft mit besonderer 
Sorgfalt zu leiten, es ist die Unschuld des Angeklagten bis zu seiner allfälli
gen Verurteilung zu vermuten, und Art. 5 Abs. 3 EMRK bezw eckt, die 
Untersuchungshaft zu beenden, wenn die Inhafthaltung aufhört, vernunft-
mässig zu sein. Es ist darauf zu achten, dass die Haft nicht den Charakter 
einer Art vorweggenommener Strafe annimmt und die Unschuldsvermu
tung abschwächt.91 

Ein Verarr estierter ist unve rzüglich (promptly, aus sitöt) dem Richter 
vorzuführen, und ein Polizeigewahrsam von vier Tagen und sechs Stunden 
wird selbst unter den Bedingungen der Terrorismusbekämpfung als Ver
stoss gegen die Ko nvention angesehen.92 

Bei einer Haftbeschwerde ist raschmöglichst (speedily, ä bref delai), d. h. 
innert weniger Tage oder Wochen, über die Rechtmässigkeit der Haft zu 
entscheiden (Habeas Corpus).93 Im Falle der Internierung von Geisteskran
ken muss die gerichtliche Haftkontrolle in vernünftigen Abständen statt
finden.94 

Der Anspruch eines jeden auf Achtu ng seines Privat- und Familienle
bens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs ist in dieser Form eine 
glückliche Erfindung des Völkerrechtes (5. Querfeld der Synopsis): Art. 8 
bringt einen beachtlichen Schutz der Familie. Das Zusammensein von 

91 Berichte KOM vom 3.7.1990 Toth/Österreich, §§ 71 ff.; vom 10.7.1990 Clooth/Belgien, 
§§ 64ff.; vom 8.6.1990 Kemmache/Frankreich, §§ 50ff., mit Nachw. 

92 Urteil Brogan u. a., GH 145 B, 33 f. (§ 62). 
93 Frowein/Peukert, 100 f. 
94 Frowein/Peukert, 98. 
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